
Landeshauptstadt Magdeburg 

– Die Oberbürgermeisterin – 
 

 

 
Drucksache 
DS0619/23 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

06.11.2023 

Dezernat: II FB 02 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Die Oberbürgermeisterin 14.11.2023 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Finanz- und Grundstücksausschuss 22.11.2023 öffentlich Beratung 

Stadtrat 07.12.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  x 

KFP  x 

 BFP  x 

 Klimarelevanz  x 

 
Kurztitel 
 
Änderung der Satzung des Zweckverbandes für die Sparkasse MagdeBurg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt der in der Anlage 1 beigefügten Neufassung der Satzung des 
Zweckverbandes für die Sparkasse MagdeBurg zu.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit  2102 Pflichtaufgabe x ja  nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN x 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:   
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           

Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:      JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 

federführender                     
Fachbereich 02 

Sachbearbeiter 
Frau Schieck 

Unterschrift FBL 
Frau Behrendt 

 

Verantwortlicher Beigeordneter  
Unterschrift                Herr Kroll 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2023 
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Begründung: 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg ist Mitglied im Sparkassenzweckverband für die Sparkasse 
MagdeBurg (im Folgenden Zweckverband). Der Zweckverband hat sich mit seiner Gründung eine 
entsprechende Satzung gegeben, die nun erstmalig neugefasst werden muss.  
 
Gem. § 13 Abs. 1 der Satzung des Zweckverbandes ist für die Änderung der Satzung die 
Zustimmung der Verbandsmitglieder einer Satzungsänderung erforderlich.  
 
Folgende Änderungen sieht die Neufassung der Satzung des Zweckverbandes für die Sparkasse 
MagdeBurg vor:  
 

1. Überarbeitung der Wahldauer des ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführers und der Wahl 
seines Stellvertreters - § 7 (1) 

2. Aufnahme einer Regelung zur Aufwandsentschädigung - § 7 a  
3. Redaktionelle Änderung § 13 (2) 

 

 Bisherige Fassung  
 

Neue Fassung  
 

§ 7 (1) Verbandsgeschäftsführer 
 
Der ehrenamtliche Verbandsgeschäfts-
führer wird von der Verbandsversamm-
lung für die Dauer der allgemeinen 
Wahlperiode (§ 5 Abs. 1 KWG LSA) 
gewählt.  
 
Der ehrenamtliche Verbandsgeschäfts-
führer führt die Geschäfte nach Ablauf 
seiner Amtszeit bis zur Wahl eines 
Nachfolgers fort.  
 
Die Verbandsversammlung regelt die 
Stellvertretung für den Verhinderungs-
fall.  

Verbandsgeschäftsführer 
 
Der ehrenamtliche Verbandsgeschäfts-
führer wird von der Verbandsversamm-
lung für die Dauer von sieben Jahren (§ 
12 Abs. 3 GKG-LSA) gewählt.  
 
 
Der ehrenamtliche Verbandsgeschäfts-
führer führt die Geschäfte nach Ablauf 
seiner Amtszeit bis zur Wahl eines 
Nachfolgers fort.  
 
Ebenso wählt die Verbandsver-
sammlung aus ihrer Mitte einen 
Stellvertreter, der den Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung im Verhinde-
rungsfall vertritt. Der Stellvertreter bleibt 
bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt, 
es sei denn er, wird vorzeitig abgewählt. 
  

§ 7 a  Aufwandsentschädigung  
 
(1) Die Vertreter der 

Verbandsmitglieder in der 
Verbandsversammlung und der 
ehrenamtliche 
Verbandsgeschäftsführer erhalten 
bei Teilnahme an den 
Zweckverbandsversammlungen 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 31,00 
Euro je Sitzung und Tag.  

 
(2) Mit der Aufwandsentschädigung ist 

der Anspruch auf Ersatz der 
Auslagen abgegolten.  
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§ 13 (2)  Satzungsänderung und Auflösung 
des Verbandes 
 
Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte 
und die Auflösung des 
Verbandsvermögens obliegen dem 
Verbandsgeschäftsführer. Die hiernach 
sich ergebenden Überschüsse oder 
Fehlbeträge werden entsprechend dem 
in § 12 Absatz 1 bestimmten Verhältnis 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt.  

Satzungsänderung und Auflösung 
des Verbandes 
 
Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte 
und die Auflösung des 
Verbandsvermögens obliegen dem 
Verbandsgeschäftsführer. Die hiernach 
sich ergebenden Überschüsse oder 
Fehlbeträge werden entsprechend dem 
in § 11. Abs. 1 bestimmten Verhältnis 
auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

 
Die vollständige Neufassung sowie die Änderungsversion der Neufassung sind als Anlagen 
beigefügt. Die Änderungen sind mit dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt abgestimmt. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 –  Neufassung der Satzung des Zweckverbandes für die Sparkasse MagdeBurg 

(Stand:01.12.2023) 
Anlage 2 –  Änderungsversion der Neufassung der Satzung des Zweckverbandes für die 

Sparkasse MagdeBurg (Stand:01.12.2023)  
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